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Vollzug des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG) 
Stadt Rothenfels, Lkr. Main-Spessart: Aufstellung des Bebauungsplans "Westlich des 
Schlangenbrunn" 
 
 
Zuständige Gebietsreferenten: 

Bau- und Kunstdenkmalpflege: Herr Dipl.-Ing. Friedrich Roskamp 

Bodendenkmalpflege: Herr Dr. Matthias Merkl 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für die Beteiligung an der oben genannten Planung und bitten Sie, 

bei künftigen Schriftwechseln in dieser Sache, neben dem Betreff auch unser 

Sachgebiet (B Q) und unser Aktenzeichen anzugeben. Zur vorgelegten Planung 

nimmt das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, als Träger öffentlicher Belange, 

wie folgt Stellung: 

 

Bau- und Kunstdenkmalpflegerische Belange: 

Abhängig von der Grundfunktion einer Baufläche bzw. von Art und Maß der 

geplanten baulichen Nutzung und von der Beschaffenheit des Denkmals kann es zu 

Beeinträchtigungen von Denkmälern kommen. Wir bitten Sie deshalb, den Einfluss 

der Planung auf Baudenkmäler und auf Sichtbeziehungen von und zu 

Baudenkmälern im Plangebiet und in seiner Umgebung im Umweltbericht 

dazustellen (vgl. den Begriff Nähe gemäß Art. 6 DSchG). Sofern der Umweltbericht 
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zu dem Schluss kommen sollte, dass keine Beeinträchtigungen zu erwarten seien, so 

ist dieses nachvollziehbar zu begründen. Sofern ein Bauleitplan im beschleunigten 

Verfahren aufgestellt werden sollte, so sind die Punkte in der Begründung 

darzustellen.  

 

Sofern Beeinträchtigungen festgestellt werden, ist der Planentwurf dahingehend zu 

überarbeiten, dass die Beeinträchtigung vermieden wird.  Dies kann auch durch 

Ergänzungen der textlichen Darstellung / Festsetzung erfolgen. Auch sind die 

Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege in der Abwägung angemessen 

zu berücksichtigen.  

 

Wir weisen darauf hin, dass Sichtbeziehungen von und zu Baudenkmälern abhängig 

von den Denkmälern selbst und von der Größe der geplanten Maßnahme sind. So 

sind zum Beispiel Windräder oder Schornsteine anders zu bewerten als eine 

Einfamilienhaussiedlung. Der Nähebereich endet nicht an der jeweiligen 

Gemeindegrenze und kann je nach Größe der Maßnahme auch mehrere Kilometer 

betragen. 

Ob sich im Gebiet oder in der Nähe Denkmäler befinden, entnehmen Sie bitte dem 

Bayerischen Denkmal-Atlas oder dem BayernAtlas. 

Neben den allgemeinen Beeinträchtigungen, die immer darzustellen sind, gibt das 

BLfD folgende Hinweise, die nur bei Betroffenheit anzuwenden sind. 

- Vorhandene Denkmäler im Planungsgebiet: Sofern sich Denkmäler im 

Planungsgebiet befinden, sind diese als solche kenntlich zu machen und zu 

erhalten. Die Überplanung von Denkmälern führt nicht zum Abbruch oder zur 

Veränderung derselben. Die Überplanung kann dazu führen, dass der 

Bauleitplan sich in den entsprechenden Bereichen oder als Ganzes als „nicht 

vollziehbar“ erweist. 

- Neue Bebauung im Umfeld von Denkmälern: Sofern im Umfeld von 

Baudenkmälern (Sichtbeziehung) eine neue Bebauung geplant ist, so sollte 

diese, sofern sie bauplanungsrechtlich grundsätzlich genehmigungsfähig ist, in 

regional überlieferten Kubaturen, Proportionen und Materialien erfolgen, 

sowie den historisch gewachsenen städtebaulichen Strukturen entsprechen. 

Durch die Fortführung der traditionellen Bauweisen werden etwaige 

Beeinträchtigungen minimiert. Der Bauleitplan ersetzt nicht die ggf. 
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notwendige Erlaubnis nach DSchG. Es kann sein, dass bei 

Nichtberücksichtigung der Belange des Denkmalschutzes und der 

Denkmalpflege sich der Bauleitplan in den entsprechenden Bereichen oder als 

Ganzes als „nicht vollziehbar“ erweist. Entsprechende Hinweise sind ggf. auf 

dem Bauleitplan zu vermerken. 

- Ein- und Mehrfamilienhaussiedlungen: Bei der Errichtung von Ein- und 

Mehrfamilienhaussiedlungen sind neben der möglichen Beeinträchtigung der 

Substanz und des Erscheinungsbildes eines Denkmals auch etwaige 

Auswirkungen der neu zu errichtenden Wohneinheiten auf Leerstände in 

denkmalgeschützten Ensembles zu berücksichtigen. 

 

 

Bodendenkmalpflegerische Belange: 

Wir weisen darauf hin, dass eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler der 

Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere 

Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG unterliegen.  

 

Art. 8 Abs. 1 BayDSchG: 

Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren 

Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur 

Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie 

der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die 

Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den 

Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so 

wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 

 

Art. 8 Abs. 2 BayDSchG:  

Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche 

nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere 

Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der 

Arbeiten gestattet. 
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Treten bei o. g. Maßnahme Bodendenkmäler auf, sind diese unverzüglich gem. o. g. 

Art. 8 BayDSchG zu melden und eine Abstimmung mit der Unteren 

Denkmalschutzbehörde und dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege 

vorzunehmen. Ein Mitarbeiter des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege 

führt anschließend die Denkmalfeststellung durch. Die so identifizierten 

Bodendenkmäler sind fachlich qualifiziert aufzunehmen, zu dokumentieren und 

auszugraben. Der so entstandene denkmalpflegerische Mehraufwand wird durch die 

Beauftragung einer fachlich qualifizierten Grabungsfirma durch das Bayerische 

Landesamt für Denkmalpflege übernommen. 

 

Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält dieses Schreiben per E-Mail mit der Bitte 

um Kenntnisnahme. Für allgemeine Rückfragen zur Beteiligung des BLfD im Rahmen 

der Bauleitplanung stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.  

Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder 

Bodendenkmalpflege betreffen, richten Sie ggf. direkt an den für Sie zuständigen 

Gebietsreferenten der Praktischen Denkmalpflege (www.blfd.bayern.de). 

 
  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Jochen Haberstroh 

Diese Stellungnahme ist ohne eigenhändige Unterschrift gültig. 
Sollte das Fachrecht, auf dem die Beteiligung des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege beruht, 

ausnahmsweise eine eigenhändig unterschriebene Stellungnahme verlangen, wird um Hinweis gebeten. 

 

 


